
 

 

  

Grundsteuerermittlung nach dem alten Verfahren 

gültig bis 31.12.2024 

Das Finanzamt ermittelt 

den Einheitswert und 

setzt diesen fest 

Die Messzahl ist eine fixe 

gesetzlich vorgegebene 

Größe 

Einheitswert x Messzahl = 

Grundsteuermessbetrag 

Der Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem He-

besatz ergibt die zahlende Grundsteuer: 

8,37 € * 360% = 30,13 € 

 



 

 

 

  

Grundsteuerermittlung nach dem neuen Verfahren 

Teil I --- gültig ab 01.01.2025 

Das Finanzamt errechnet den Grundsteuerwert 

durch Multiplikation der Grundstücksfläche mit 

dem Bodenrichtwert 

Der Grundsteuerwert ist eine reine Rechen-

größe für die Ermittlung des Grundsteuer-

messbetrags: 

„Umgangssprachlich sieht das Finanzamt so 

den Wert des Grundstücks.“ 



 
 
 

Grundsteuerermittlung nach dem neuen Verfahren 

Teil II --- gültig ab 01.01.2025 

Der Grundsteuerwert wurde 

in Teil I (s. o.) ermittelt 

Die Steuermesszahl ist gesetzlich vorgegeben, 

wodurch z. B. Wohnbauten begünstigt wurden: 

1,30 v. T. bei Grundstücken 

0,91 v. T. bei überwiegend zu Wohnzwecken dienenden Grundstücke 

Der Steuermessbetrag ist wiederum eine reine Rechengröße 

zur Ermittlung der zu zahlenden Grundsteuer: 

Grundsteuerwert x Steuermesszahl = Steuermessbetrag 

Der Steuermessbetrag multipliziert mit dem Hebesatz 

ergibt die zahlende Grundsteuer: 

157,95 € * 360% = 568,62 € 

 


